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Bekanntmachung  

Kommunalwahlen 2025 

Nachwahl für den Rat der Stadt Blomberg 

 

Die Wahl zum Rat der Stadt Blomberg ist im Wahlbezirk 016 für den 14.09.2025 
vom Wahlleiter der Stadt Blomberg abgesagt worden, weil ein im Wahlbezirk 
vorgeschlagener Bewerber nach der Zulassung des Wahlvorschlags, aber noch vor 
dem Wahltag verstorben und ein Ersatzbewerber auf der Reserveliste nicht 
vorhanden ist. 

 

Gem. § 21 Abs. 2 i.V.m. § 14 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes NRW vom 
30.06.1998 (GV.NRW. S. 454, ber. S. 509, 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Art. 1 
des Gesetzes vom 10.06.2025 (GV.NRW. S. 514), wird bestimmt: 

 

Die Nachwahl für den Rat der Stadt Blomberg im Wahlbezirk 016 findet am Tag der 
Wahl für den Kreistag und den Landrat des Kreises Lippe sowie der Wahl für den 
Rat und den Bürgermeister der Stadt Blomberg,  

 

                                 am Sonntag, dem 14.09.2025, 

 

statt.  

 

Detmold, den 26.08.2025     

 
Der Landrat des Kreises Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde  
gez. Dr. Axel Lehmann 

 


